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der Denntwol'tunc; 
In Erc2.llZunG /einer AnfrugeCl.oT AbC;. Rosa J' oe h rJ an n und 

Genossen, betreffend eine Entschiid.iG'J.l1g fii:r;i21 don J,_'.lrccn 1933 bis 1945 

poli ti seh verfolg-te Persünel1~ teilt :Sunö,smainis -tor für Justiz 

Dr. T s c h ade k Bits 

In der Sitzung dOB lTationnlrates von 14.Juli 1950 haben die AbGeord­

neten Dr.T ,n n c i c, Mn r k u"Genosson o:,neriInitiativantragfbetreffend, 

ein Bundesgesetz üper den mtrto8.u.sßleicll in Rückst 8l1ungsfällen und die 

Errichtung eines Härteausßleiohsfond.s ( 35/8. )~eil1gebracht ~der clerzeit 

Gegenstan~ interministerielle:. ... Besprechunge:Cl ist und voraussichtlich in 

der Hel'bstsession des Nationalra'ces a.ß}" pnTlame::J.ta:rischen :Behandlung 

zugii:führt werden wird" Dieser Init~ativanh'ag enthält Ul}a.., die im folgen­

den aUß~ugsweise wiedergegebenen :Bestimmungena 
u Artikel 111;, § 3(1) Zur DurchführlinG" der in diesem Artikel vorec­

sehenen A~gabenwird ein Härteausglcichsfone.s geschaffen .. Der Fonds hat 
Rechtspersönlichkeit~ er hat se:i.nen Sitz in i7iena . 

(2) Die iho zufliessenden Mittel sind zum. Ausgleich 
von Schäden zu verwenden, die im Zusar.n:lCnhang nit den politischen Verfol­
gungen des Nationalsozialismus entstanden, nrl.ch den geltenden Rechtsvor­
schriften nicht auf ander~ Weise wieder gut3ur~~chen sind und die Eetroffe­
nen in eine Notlage gebracht haben, in der sie sich noch befind~m.Zu die­
sen Betroffenen gehören insbesondere i 

.... _.~.e .•. o 
3 c Personen, die sicnin g()r~chtlicher oder 

polizeilicher Haft oder in Anhalte(Konzentratiol1.s--)ln.gern befunden haben 
und io Besitz einer Anrtsbescheiliie;Ullß' oder eines Opferfürsorgeauswcises 
( § 4 OFG-.) sind oder ihre Hinterbliebenen (§ 1 .Abs.3 OFG .. ),hinsichtlich· 
einer Entschädigung für die erlittene Haft und. des Ersatzes der von 
ihnen oder ihren Angehörigen nachweislich bezahl'ten Kosten des Strafver .... 
fahrens,soferne sie eine solche Vergütung nicht schon im Verwaltungswege 
erhal ten haben oder noch erhalten. Die Höho des :B@tragcs,bis zu welcher 
der Fonds unter Berücksichtigung der vorhanG.onen Mittel Hn.ftentschä.digungeh 
gewähren kann, wird durch Verordnung der J3undcsrcgiCl'"ltllß' besth1Illt; 

II o ••••••• f' ID • 

Durch diese~EestißmUngen wÜrde- den in der Anfrage 
erhobenen Forderungen Rechnung getragen werden., Ich glaube daher annehmen 
zu dürfen, dass von der Einbringung einer ents}.":;:,,,",'!":'\:' :~~',(m Regie:r"CLl'::VT'-Torlage 
abgesehen werden kann und die Anfrage .nn,:lC'C hr cüs g9gens;;c,r.cLsloB bct ;!.'-,;/,>~."­
wa rden da:rf. 
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